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Landesherrliche Verordnung
vom 23. April 1907

zur Ausfährung des Reichsgesetzes, betreffend die Abänderung der
Gewerbeordnung, vom 7. Januar 1907 (R., G.-Bl. S. 3).

Wir Helurich der Dersehnte, von Goties Gnaden Züngerer Almie regierender Fürst Beuß,
Eraf und Herr von Vlauen, Herr m Gren, Kranichfeld, Gera, Schleiz und Kobenstein ett. kte.
verordnen zur Ausführung des Reichaogesetzes, betreffend die Abänderung der
Gewerbeordnung, vom 7. Jannar 1907 (R.-G.-Bl. S. 3) was folgt:

* I.

Die „höhere Verwaltungobehörde“ nach Art. 1 und die „Zuständige Landes=
behörde“ nach Art.2des Reichogesetzes ist das Ministerium, Abteilung für das
Innerc.

Unter der „unteren Verwaltungsbehörde“ im Sinne der Art. 3 und 4
daselbst ist das örtlich zuständige Landratsamt, in der Stadt Gera der Stadtrat
daselbst, zu verstehen.
Ausgegeben am 1. Mai 1907.


